
tes und der Massenorganisationen mit mindestens drei Parteimitgliedern wer
den Parteigruppen organisiert. Die Aufgabe dieser Parteigruppen besteht darin, 
den Einfluß der Partei allseitig zu verstärken, ihre Politik unter den Parteilosen 
zu vertreten, die Partei- und Staatsdisziplin zu festigen, den Kampf gegen Bü
rokratismus zu führen und die Durchführung der Partei- und Regierungsdirek
tiven zu sichern. Für die laufende Arbeit wählt die Gruppe einen Sekretär.
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Die Parteigruppen unterstehen den entsprechenden Parteiorganen (Zentral

komitee, Bezirks-, Stadt-, Kreis-, Stadtbezirks-, Ortsleitung, Leitung der Grund
organisation). Die Gruppen sind verpflichtet, sich in allen Fragen konsequent 
von den Beschlüssen der führenden Parteiorgane leiten zu lassen.

XI. Die Revisionskommissionen
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Die Revisionskommissionen prüfen regelmäßig in ihrem Bereich: 
die zweckmäßige Organisation und den technischen Ablauf der Arbeit der 

Parteiorgane, des Parteiapparates und der Parteieinrichtungen,
die Arbeit mit den Eingaben, Vorschlägen, Hinweisen und Kritiken aus den 

Reihen der Mitglieder und Kandidaten sowie der Bevölkerung, 
die Finanzwirtschaft und die Betriebe der Partei.
Dabei prüfen die Revisionskommissionen u. a. die Einnahmen der Partei, ins

besondere die richtige und rechtzeitige Entrichtung der Mitgliedsbeiträge und 
ihre volle und termingemäße Abführung an die Parteikasse, die Verwendung 
der Parteimittel entsprechend dem Finanzplan, die Kassenführung, den Um
gang mit den materiellen Werten der Partei (Parteiinventar) sowie ihren Nach
weis und die Finanzarbeit in den der betreffenden Parteileitung unterstehenden 
Parteiinstitutionen (Parteischulen usw.).

Die Revisionskommissionen unterstützen die Kontrollorgane bestimmter ge
sellschaftlicher Organisationen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Der Vorsitzende der Zentralen Revisionskommission nimmt an den Sitzun
gen des Zentralkomitees, die Vorsitzenden der Revisionskommissionen neh
men an den Sitzungen der jeweiligen Parteileitung mit beratender Stimme teil.

XII. Die finanziellen Mittel der Partei
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Mitgliedsbeiträge, Erträge aus den Parteibetrieben und andere Einnahmen 

bilden die finanziellen Mittel der Partei.
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